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Biburg, 15.04.2020 
 
Antrag zur Anzahl der Stellvertreter des Landrats - §44, Absatz (3) 
 
Sehr geehrter Herr Landrat Neumeyer, 
 
im Entwurf der beiden oben genannten Satzungen werden 4 Stellvertreter des Landrats als zu wählen 
benannt. Dieses wurde erst am Beginn der letzten Periode von 2014-2020 eingeführt. Vorher waren es 3 
Stellvertreter. 
 
Die Fraktion der Stadt-Land-Union (SLU) beantragt: 
 
Die Anzahl der Stellvertreter des Landrats soll wieder von 4 auf 3 Stellvertreter gesenkt werden. 
 
 
Begründung 
 
Der Landkreis Kelheim gehört zu den kleineren Landkreisen in Bayern. Daher sind vier Stellvertreter des 
Landrats in dieser Größenordnung unnötig und auch nicht üblich. Vor der politisch motivierten Einführung 
des vierten Stellvertreters im Jahre 2014 war es ein bewährtes und vollkommen ausreichendes Konzept 
mit drei Stellvertretern zu arbeiten, die, entsprechend ihrer Herkunft, die Regionen Süd, Mitte und Nord 
des Landkreises repräsentierten. 
 
 
 
mit freundlichen Grüßen  
Thomas Zachmayer 
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